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DOSSIER: DIVERSITÄT

Sucht bei Menschen mit
geistiger Behinderung

Menschen mit einer geistigen Behinderung bilden eine Risikogruppe für
Suchtprobleme. Leider stellen Strukturmerkmale der traditionellen Suchtkrankenhilfe

oft Barrieren für diese Menschen dar. In den Niederlanden erhält diese

Gruppe immer mehr Aufmerksamkeit. Verschiedene Leitlinien zur Behandlung
von Suchtproblemen bei Menschen mit einer geistigen Behinderung oder
Lernbeeinträchtigung sind veröffentlicht worden.
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Einleitung
Menschen mit einer geistigen Behinderung oder

Lernbeeinträchtigung und Missbrauch oder Abhängigkeit von einer oder
mehreren psychotropen Substanzen (Alkohol/ Drogen), waren
bis vor einigen Jahren kaum im Visier der Öffentlichkeit und
erhielten in der Behinderten- und Suchthilfe wenig Aufmerksamkeit

und Anerkennung. In den vergangenen Jahren hat in den
Niederlanden jedoch diese Art der Doppeldiagnose zunehmend
an Bedeutung gewonnen.

Fallbeispiel1
Melvin (37 Jahre) ist seit etlichen Jahren wegen seiner

Suchtkrankheit in Behandlung. Bereits im Alter von 10 begann er mit
dem schädlichen Konsum von Cannabis und Alkohol und später,
in seiner Jugend, kam der Gebrauch von Heroin und Kokain dazu.
Einige der Eolgen waren Schulschwänzen und Konfli kte mit dem
Gesetz (u.a. Diebstahl und Körperverletzung).
Melvin erzählt, dass er in seiner Kindheit mehrere Schulen
und Jugendeinrichtungen besuchte, es aber nie schaffte, sein
Konsumverhalten in den Griff zu bekommen. Seit seinem 17.

Lebensjahr Hess er sich wegen seiner Suchtkrankheit behandeln.
Wiederholt wünschte er sich ein neues Leben ohne Drogen
und Alkohol. In der Klinik gelang ihm mehrmals der Entzug.
Dennoch war und ist es für Melvin schwierig, sich von seiner
Drogensucht loszusagen. Melvin ist eindeutig ein Mann der
Strasse: Er hat einen harten Blick, ein gutes Mundwerk und
weiss in der Drogenszene zu überleben.
Auch die «schwächeren Seiten», andere Auffälligkeiten von
Melvin, kommen immer mehr ans Licht. Er hat grosse
Schwierigkeiten bei der Planung und Organisation. Er kommt oft zu
spät oder erscheint erst gar nicht zu einem Termin.
Das Managen und Verwalten verschiedener Aufgaben führt zu
einer Überforderung. Solche Probleme können sicher auch auf die

Sucht- und Abhängigkeitsproblematik von Melvin zurückgeführt
werden. Dies gilt jedoch nicht für sein unzureichendes Verständnis
von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen, seine Naivität und
seine sehr begrenzte soziale Belastbarkeit. Melvin sieht nicht,
welchen Risiken er sich aussetzt, wenn er z.B. Dutzende von
Autos auf seinen Namen anmeldet.
Ein IQ-Test (Melvin machte diesen, nachdem er einen Monat
clean war) ergab eine unerwartet niedrige Punktzahl. Melvins
Sprachverständnis-Index lag bei einem Wert von 82, der Index
für Wahrnehmungsgebundenes logisches Denken bei nur 63.

Melvin ist laut diesem Testergebnis geistig zurückgeblieben.
Wegen Melvins Auftreten, seiner gewieften Sprache und seiner
Aussage, dass seine Probleme durch die Sucht verursacht worden
seien, wurde seine geistige Behinderung nicht eher entdeckt.

Gemäss American Association on Intellectual and
Developmental Disabilities (AAID) wird ein Individuum als geistig
behindert bezeichnet, wenn

- der Intelligenzquotient (IQ) eingeschränkt ist,
- starke Einschränkungen im adaptiven Verhalten

vorliegen,
- diese Bedingungen sich bereits vor dem 18. Lebensjahr

manifestiert haben.2
Ein Intelligenzquotient im Bereich von 50-70 weist auf eine
leichte geistige Behinderung, ein IQ im Bereich 70-85 auf eine
Lernbehinderung hin. Die Bezeichnung «leicht» für den Grad
der Behinderung ist jedoch verwirrend, da die Probleme dieser
Personen im Alltag meistens sehr gross sind.
Die Gruppe umfasst Personen mit verschiedensten Problemen
einschliesslich sozialer Benachteiligungen, begrenzter sozialer
Unterstützung, Gesundheitsproblemen, einem schlechteren
Zugang zu spezialisierten Diensten und einer Überrepräsenta-
tion im forensischen System.3 Es ist auch erwiesen, dass mit
einer geistigen Behinderung oft psychische Krankheitsbilder
einhergehen. Bei Menschen mit einer geistigen Behinderung
können diese bis zu viermal häufiger auftreten als in der
Normalbevölkerung.4 Individuelle kognitive Beeinträchtigungen
können von den Betroffenen überspielt oder versteckt werden.
Daher bleibt die geistige Behinderung bei diesen Menschen oft
unerkannt, was zusätzlich zu ihren Problemen beiträgt.

Prävalenz des Suchtmittelkonsums
Obwohl grosse Studien zum Suchtmittelkonsum von Personen

mit geistiger Behinderung fehlen, deuten Daten darauf hin, dass
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in dieser Gruppe alle Arten von Substanzen gebraucht werden.5
Alkohol ist auch in der Gruppe geistig behinderter Personen
die am häufigsten konsumierte und missbrauchte Substanz.6

In einer niederländischen Umfrage schien die Prävalenz des
Konsums und Missbrauchs von Cannabis und anderen illegalen
Drogen bei Personen mit einer geistigen Behinderung dagegen
relativ hoch zu sein, verglichen mit der bei Personen ohne
geistiger Behinderung.7 Das Geschlecht, das Alter und das
Fehlen eines geregelten Tagesablaufs waren mit dem Konsum
von Suchtmitteln assoziiert, die betreuten Wohnformen und der
Grad der Behinderung waren es nicht. Auch demographische
und kontextuelle Faktoren waren von geringer Bedeutung, im
Gegensatz zum Konsum von Suchtmitten im sozialen Umfeld.
Ergebnisse aus einer Vollerhebung in Nordrhein-Westfalen
zeigen ebenfalls, dass in der Gruppe der geistig Behinderten
neben unproblematischen auch problematische Konsummuster

und Abhängigkeit von legalen und illegalen Suchtmitteln
vorkommen.8
Allerdings ist die Prävalenz von Suchtmittelkonsum und
-missbrauch stark von den M erkmalen der untersuchten Gruppe ab hängig.

In einer britischen Studie9 hatten 1% der 1*023 Erwachsenen
mit einer leichten bis schwerengeistigen Behinderung ein Problem

mit Suchtmitteln, während in einer amerikanischen Studie10

unter 122 Menschen mit einer leichten geistigen Behinderung
21% Alkoholmissbrauchende gefunden wurden. In Gruppen mit
geistig behinderten Personen und psychiatrischen, forensischen
oder Verhaltensproblemen werden noch höhere Prozentsätze
von Suchtmittelmissbrauch festgestellt.11
Daten zur Anzahl Personen mit einer geistigen Behinderung in
der Suchthilfe sind noch kaum vorhanden. In einer forensischen
Suchtklinik in denNiederlanden war die Prävalenz von Personen
mit einer geistigen Behinderung 39%. Der durchschnittliche
Gesamt-IQ der gesamten Gruppe lag mit 87,9 Punkten deutlich
unter dem Durchschnitt der Normgruppe mit 100 Punkten.12

Identifikation des Suchtmittelkonsums
Den fehlenden Prävalenzdaten entsprechend wird in der

Behindertenhilfe der Suchtmittelkonsum und - missbrauch
einzelner Individuen oft nicht erkannt.13 In vielen Einrichtungen
für Menschen mit einer geistigen Behinderung fehlt es an
systematischen Screenings. Um einen Konsum von Suchtmitteln zu
erschliessen, berufen sich die meisten Mitarbeitenden auf ihr
klinisches Urteil, auch wenn sie selber darauf hinweisen, dass

ihnen die nötigen Fähigkeiten und Kenntnisse hierzu fehlen.14

Wenn ein Suchtmittelproblem erkannt wird, wäre es zudem

wichtig, auch auf einen allfälligen Konsum weiterer psychoak-
tiver Substanzen achtzugeben.

Fallbeispiel15
Eine 38-jährige Frau mit Down-Syndrom (geschätzter IQ:

50) wurde nach mehreren Alkoholintoxikationen mit Einliefe-

rung in die Notfallabteilung des örtlichen Krankenhauses für
eine psychiatrische Beratung in einer Behinderteneinrichtung
eingewiesen. Anscheinend hatten einige Freunde sie dazu

gebracht, Alkohol zu trinken. Nachdem die Betreuenden erklärt
hatten, dass das Trinken von mehr als zwei Alkoholeinheiten

ungesund sei, blieben die Trinkvorfälle aus. Sie erklärte, jetzt
nur Zigaretten von i hren Freunden zu akzeptieren. AufNachfrage
erzählte sie, dass es sich dabei um «besondere Zigaretten, die
dich schläfrig machen» handelt. Angeblich wurde die Klientin
dazu gedrängt, sexuelle Handlungen mit diesen «Freunden»

durchzuführen, während sie unter dem Einfluss von Alkohol
oder Cannabis stand.

Klientinnen mit Suchtproblemen werden in der Behindertenhilfe

schneller erkannt, nachdem ein systematisches Screening

für den Konsum von Suchtmitteln implementiert worden ist.
Leider sind jedoch viele allgemeine Screening-Tools für
Drogenkonsum und Suchtprobleme nicht für Klientinnen mit einer
geistigen Behinderung geeignet: Der Ansatz ist zu direkt und der
Satzbau und die Wortwahl in den Fragebögen sind zu komplex.
Aus diesem Grund wurde im ]ahr 2011 in den Niederlanden das
«Substance use and misuse in Intellectual Disability-Questionnaire»

(SumlD-Q)16 entwickelt. Um eine zuverlässige Antwort
zu erhalten, wurde eine der Zielgruppe angepasste Version des

Screenings entwickelt, mit einer simplen und eindeutigen Wortwahl,

visuellen Trägerplatten und einem entgegenkommenden,
nicht zu konfrontierenden Ansatz.
Inzwischen gibt es auch eine flämische und dänische Fassung
des SumID-Q, und an weiteren Übersetzungen wird gearbeitet.

Wenn in der Behindertenhilfe der Suchtmittelkonsum oft nicht
erkannt wird, fehlt es umgekehrt auf Seiten der Mitarbeitenden
der Suchtmittelberatungsstellen an genügend Kenntnissen und
Fähigkeiten, um bei ihren Klientinnen eine geistige Behinderung
oder Lernbeeinträchtigung zu erkennen. Auffälliges Verhalten
wird oft nicht weiter hinterfragt und falsch zugeordnet.
In beiden Fällen trägt der Mangel an geeigneten Screening-
Instrumenten zu einer Verzögerung der Identifizierung dieser
Art von Komorbidität bei.

Herausforderungen für die Suchthilfe
Strukturmerkmale der traditionellen Suchtkrankenhilfe,

wie z.B. ein hohes verbal-intellektuelles Klima, Gruppentherapie

sowie hohe Anforderungen hinsichtlich Motivation und
Selbstreflektion, stellen oft Barrieren für Menschen mit einer
geistigen Behinderung dar. Leider sind in der Suchthilfe auch
die Behandlungsprotokolle und der Hilfsprozess oft nicht ausreichend

auf die Bedürfnisse von Klientinnen mit einer geistigen
Behinderung abgestimmt. Probleme können z.B. bereits beim
Zugang entstehen, denn viele Personen mit einer geistigen
Behinderung suchen keine Hilfe. Sie sind nicht in der Lage, ihre
Bedürfnisse und Probleme in Worte zu fassen, sich gut
auszudrücken. Oder aber sie lassen einen Brief mit den Terminabsprachen

einfach ungeöffnet. Diese Beeinträchtigungen können
leicht mit einem Mangel an Motivation verwechselt werden.
Behandlungsprotokolle in der Suchthilfe sind oft sehr verbal
ausgerichtet und verlangen ausreichende Lesefähigkeiten. Es

müssen auch Hausaufgaben gemacht werden.
Den meisten Personen mit einer geistigen Behinderung fehlt es
an diesen Fähigkeiten. Darüber hinaus haben viele von ihnen
mit der Suchtbehandlung negative Erfahrungen gemacht. Sie
haben regelmässig das Gefühl, versagt zu haben, und wenig
Vertrauen in einen neuen Versuch.

Anpassungen
Um den Bedürfnissen von Menschen mit einer geistigen

Behinderung besser gerecht zu werden, sind verschiedene
Anpassungen indiziert.17 Sie betreffen den Inhalt, vor allem aber
die Dauer der Behandlung und die Art und Weise, wie der Inhalt
präsentiert und kommuniziert wird.
Der erste und vielleicht auch wichtigste Schritt zu einer
erfolgreichen Behandlung ist eine gute Arbeitsbeziehung und
Zusammenarbeit. Dies erfordert bei Klientinnen mit einer
geistigen Behinderung mehr Aufwand von den Therapeutinnen,
als bei Klientinnen ohne Behinderung. Viele Menschen mit einer
geistigen Behinderung sind angespannt, wenn sie mit einem
neuen Therapeuten, einer neuen Therapeutin konfrontiert
werden, und brauchen etwas Zeit, bis eine gemeinsame gute
Basis gefunden ist. Es ist oft hilfreich, wenn einE Mentorin
(z.B. ein oder eine vertrauenswürdigen FamilienangehörigeR
oder eine Begleitperson der Behindertenhilfe) mit zur Therapie

SuchtMagazin5|2oi7 41



kommt. Während der Kommunikation mit den Patientinnen ist es

wichtig, kurze Sätze zu verwenden und abstrakte Konzepte und
komplexe Phrasen zu vermeiden. Es kann hilfreich sein, Bilder
und Requisiten zu verwenden (z.B. Bierflaschen, Waschpulver
als gefälschtes Kokain, Kräuter für Cannabis).
Schwerpunkt der Therapie sollte es sein, den Patientinnen
die Möglichkeit zu geben, sich dafür zu öffnen, und ihnen zu
helfen, Lösungen zu finden, statt Probleme zu betonen (oder
zu verleugnen). Wichtig ist also ein positives Feedback statt
konfrontierender Gesprächstechniken oder belehrender Vorträge.
Eine Analyse der Funktion des Substanzgebrauchs (welchen
Vorteil bietet der Konsum von Suchtmitteln) sowie die Beachtung
der persönlichen Qualitäten und Interessen der betroffenen
Person sowie von deren Unterstützung im sozialen Umfeld
(Familie, betreuende Personen helfen, neue Perspektiven zu
finden. Mit etwas Unterstützung sind die meisten Klientinnen
mit einer geistigen Behinderung in der Lage, ein (vereinfachtes)
Anmeldeformular auszufüllen, vorausgesetzt, dass dies während
einer Sitzung erfolgt. Dabei sollte auch erklärt werden, dass
ein Rückfall nicht ein Totalversagen ist, sondern zu einem
Entwöhnungsprozess und Therapieverlauf dazu gehört. Durch
einen solchen Einstieg reduziert sich der Druck und die Angst
bei den Klientinnen, (erneut) zu versagen.

Angepasste Richtlinien
In den Niederlanden wurden in den letzten ]ahren mehrere

Leitlinien zur Behandlung von Suchtproblemen bei Menschen
mit einer geistigen Behinderung oder Lernbeeinträchtigung
veröffentlicht. So wurden in Zusammenarbeit zwischen der
Sucht- und Behindertenhilfe Richtlinien für eine angemessene

Überweisung und ein geeignetes Aufnahmeverfahren
entwickelt.18 Zusätzlich wurde eine Behandlungsleitlinie für die

kognitive Verhaltenstherapie für Menschen mit dieser Art von
Doppeldiagnose entwickelt.19 Die Erfahrungen sind sehr positiv.

Obwohl grosse Studien fehlen, zeigen Erfahrungen aus der
Praxis, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Suchthilfe und
Behindertenhilfe verbessert hat und dass der Suchtmittelkonsum

der Patientinnen nach der Behandlung gesunken ist oder

gar bei null liegt.20

Zusammenarbeit mit der Behindertenhilfe
Die Zusammenarbeit zwischen der Sucht- und Behindertenhilfe

ist momentan leider noch unzureichend und nicht optimal.
Die Mitarbeitenden beider Bereiche sollten daher berücksichtigen,
dass unter ihren Klientinnen wahrscheinlich viele mit einer
Doppeldiagnose zu finden sind. Es ist eine wichtige Aufgabe, diese

Gruppe zu unterstützen. Da Menschen mit Suchtproblemen und
einer geistigen Behinderung zwei (oder mehr) unterschiedliche,
aber einander beeinflussende Störungen haben, sollten sie auch
Hilfe aus zwei Sektoren erhalten.
Weiterbildungen und ein interdisziplinärer Austausch können die

Qualität der Beratung und Behandlung sowie die Zusammenarbeit
verbessern. Die Behandlung dieser Art von Doppeldiagnosen
findet vorzugsweise in spezialisierten Teams statt, in denen
das Wissen sowohl der Behindertenhilfe als auch der Suchthilfe
vorhanden ist. Da es einen Mangel an Interventionen gibt, die an
die Bedürfnisse von Personen mit einer geistigen Behinderung
angepasst sind, müssen Suchtbehandlungseinrichtungen und
Behindertenhilfe Strategien der Zusammenarbeit für eine
integrierte Behandlung entwickeln. Interventionen von grösserer
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Intensität und Dauer, die gezielt auf die biologischen, psychologischen

und sozialen Aspekte der Abhängigkeit eingehen, sind
erforderlich. Es braucht weitere Schritte,umdiese Interventionen
zu erweitern und das Zusammenspiel von psychiatrischen
Störungen mit forensischen Fragen zu berücksichtigen.
Schliesslich dürfen der Konsum von Suchtmitteln oder eine
Suchtmittelabhängigkeit kein Ausschlusskriterium für die
Unterstützung durch die Behindertenhilfe sein.
Umgekehrt sollte der Zugang zur Suchthilfe für Personen mit
einer geistigen Behinderung nicht eingeschränkt sein.

Fazit und Ausblick
Mit dem Einsatz von angepassten Screenings und

Behandlungsansätzen ist es möglich, mehr und genauere Merkmale
des Konsums von Suchtmitteln und einer geistigen Behinderung
zu ermitteln.
Die Suchtberatungsstellen der Niederlande sindwichtige Vorreiter
bezüglich der Zusammenarbeit beider Organisationen.
Ziel müssen eine bestmögliche Abstimmung und ein guter
Austausch sein, um den Klientinnen die besten Behandlungschancen
zu bieten. Die Innovationen in den Niederlanden zeigen, dass
es möglich ist, innerhalb eines relativ kurzen Zeitrahmens die

Betreuung von Personen mit geistiger Behinderung und einer
Substanzgebrauchsstörung drastisch zu verbessern. Diese
Entwicklungen und Erfahrungen könnten von anderen europäischen

Ländern genutzt werden, um ihre eigenen Angebote für
diese Dualdiagnose-Gruppe zu entwickeln bzw. zu verbessern.«
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